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Vor einer einvernehmlichen Scheidung sind die Partner 
verpø ichtet, eine professionelle 

Beratung in Anspruch zu nehmen. 

• Die Bescheinigung muss vorgelegt werden, bevor 
das Gericht eine Entscheidung über die Regelung 
bezüglich Kinder triff t. Das Frauen- und Familiennetz-
werk Rohrbach bietet für Eltern diese verpø ichtende 
Beratung an. 

• Die Beratung führt Eltern in den Prozess für die  gemein-
same Obsorge der Kinder ein. 

• In der Beratung soll Eltern vermittelt werden, 
dass aus pädagogischer und entwicklungspsy-
chologischer Sicht die Möglichkeit besteht, die 
Trennung von Eltern konstruktiv und ohne 
dramatische Langzeitfolgen zu verarbeiten. 

• Es wird im Besonderen auf das Wohl und die 
Sicherheit der minderjährigen Kinder geachtet. 

Einzelberatung:  nach telefonischer 
   Terminvereinbarung
      Dauer:   90 Minuten
    Kosten: € 70,- pro Elternteil
   (135,- für beide)

Gruppenberatung:  Mo 20. Oktober 2025
   18:00 - 19:30 Uhr 
   Anmeldung erforderlich
     Kosten:  € 35,- pro TN 


